Energieeffizienzgesetz (EnEfG in Kraft getreten), Rückmeldung von den Unternehmen erforderlich 
Am 18. November 2023 ist das „Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland (Energieeffizienzgesetz – EnEfG) in Kraft getreten. Unternehmen mit einem jährlichen durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch von mehr als 7,5 Gigawattstunden müssen Energie- oder Umweltmanagementsysteme einrichten. Unternehmen mit einem jährlichen durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch von mehr als 2,5 Gigawattstunden müssen Umsetzungspläne für Endenergieeinsparmaßnahmen erstellen, Abwärme vermeiden oder verwenden und Informationen an die neue Abwärmeplattform weiterleiten. Die Frist zur Übermittlung von Informationen zum 1. Januar 2024 wurde nunmehr für sechs Monate ausgesetzt.
Das Energieeffizienzgesetz hat zum Ziel, die Importe von Energie zu verringern, zur Versorgungssicherheit beizutragen und den weltweiten Klimawandel einzudämmen. Hierzu soll unter anderem der Energieverbrauch der energieintensiven Industrie durch die Errichtung von Energie- oder Umweltmanagementsystemen effizienter gestaltet werden.
Für die Unternehmen ergeben sich folgende Pflichten:
Für Unternehmen mit einem Gesamtendenergieverbrauch > 2,5 GWh (GEEV, letzte drei abgeschlossenen Kalenderjahre)
Umsetzungspläne von Endenergieeinsparmaßnahmen (§ 9 EnEfG)
spätestens binnen drei Jahren konkrete, durchführbare Umsetzungspläne für alle als wirtschaftlich identifizierten Endenergieeinsparmaßnahmen erstellen und veröffentlichen
Zertifizierung der Vollständigkeit und Richtigkeit der erstellten Umsetzungspläne vor Veröffentlichung (ausgenommen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse)
Eine Pflicht zur Umsetzung der identifizierten Maßnahmen besteht nicht.
Vermeidung und Verwendung von Abwärme (§ 16 EnEfG)
entstehende Abwärme nach dem Stand der Technik vermeiden 
anfallende Abwärme auf den Anteil der technisch unvermeidbaren Abwärme reduzieren (zumutbar, technische, wirtschaftliche und betriebliche Belange berücksichtigen)
Plattform für Abwärme (§ 17 EnEfG), erstmalig bis zum 1. Januar 2024
bis zum 31. März eines jeden Jahres Übermittlung von Informationen zu anfallender Abwärme an die Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE, Unterabteilung des BAFA) und aktualisieren (elektronische Vorlage)
Die Bundesstelle für Energieeffizienz soll die übermittelten Informationen unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen auf einer öffentlich zugänglichen Plattform für Abwärme bereitstellen.
Aufgrund der unmöglich Machbaren kurzen Frist wurde nach Intervention der Verbände die Bußgeldbewehrung für die Frist zur Übermittlung von Informationen für 6 Monate ausgesetzt.
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Für Unternehmen mit einem Gesamtendenergieverbrauch > 7,5 GWh (s. o.)
Einrichtung von Energie- oder Umweltmanagementsystemen (§ 8 EnEfG)
Aufbau Energie- oder Umweltmanagementsystem (Emas), Frist: 20 Monate
Für diese Unternehmen sind dann zusätzlich mindestens folgende Anforderungen als Teil des Energie- oder Umweltmanagementsystems zu erfüllen:
Prozessanalyse: 
Erfassung von Zufuhr und Abgabe von Energie, Prozesstemperaturen, abwärmeführenden Medien mit ihren Temperaturen und Wärmemengen und möglichen Inhaltsstoffen sowie von technisch vermeidbarer und technisch nicht vermeidbarer Abwärme bei der Erfassung der Abwärmequellen und die Bewertung der Möglichkeit zur Umsetzung von Maßnahmen zur Abwärmerückgewinnung und -nutzung
Einsparmaßnahmen definieren: 
Identifizierung und Darstellung von technisch realisierbaren Endenergieeinsparmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Abwärmerückgewinnung und -nutzung
Wirtschaftlichkeitsbewertung
Die identifizierten Maßnahmen sind nach DIN EN 17463 zu bewerten
Sowohl für den Aufbau eines Energiemanagementsystems als auch für die Prozessanalyse stehen Vorlagen vom Verband zur Verfügung.

Wir benötigen Ihre Rückmeldung:
Zu welcher der beiden oben genannten Gruppen gehören Sie? 
GEEV		>2,5	>7,5 GWh
Wenn eine Verpflichtung für ein Managementsystem besteht, ist dies bei Ihnen bereits vorhanden?	Nein	DIN EN ISO 14 001		EMAS
Wenn nein, sind Sie an einer Veranstaltungsreihe zum Aufbau des Managementsystems interessiert?	Ja	Nein
Sind Sie an einer Unterstützung der Prozessanalyse etc. interessiert?	Ja	Nein
Besteht Interesse an einer Rahmenvereinbarung für die Zertifizierung der Umsetzungspläne?		Ja	Nein
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